
Hygiene-Konzept  
Tischtennis Baden-Württemberg 
 

Schutz- und Handlungsvorgabe 
für den Wettkampf-Spielbetrieb    

 
 

Information (für Teilnehmer/in, Trainer, Betreuer, Funktionäre, Schiedsrichter, Personal & Zuschauer) zum 
Wettkampf-Spielbetrieb Tischtennis des Baden-Württembergischen TOP-12/16 Ranglistenturnier der 
Jugend 18/15 in der Austragungsstätte:  
Georg-Fink-Halle, Friedrichstraße 45, 89547 Gerstetten 
Durchführerverein: VfL Gerstetten 
 

Allgemeine Grundsätze: 
 

1. Benutzung der Georg-Fink-Halle ist nur den ausgewiesenen Teilnehmer/innen (inkl. Betreuer, Trainer, 
Funktionäre, Schiedsrichter, Personal Verein und Zuschauern) gemäß der Ausschreibung und Einladung 
von Tischtennis Baden-Württemberg in Abstimmung mit den verantwortlichen Vereinsvertretern des VfL 
Gerstetten bzw. dem verantwortlichen „Schlüsselträger“ erlaubt. 

2. Bei Aufenthalt vor der Sporthalle ist der angemessene Mindest-Abstand einzuhalten. 

3. Grundsätzlich ist die AHA Regelung zu beachten: 
Abstand halten – Hygiene-Maßnahmen beachten – Alltagsmaske benutzen wo notwendig 
 

Umkleidekabinen, Duschräume und Regieraum Georg-Fink-Halle dürfen im Rahmen der notwendigen 
Hygiene-Maßnahmen (regelmäßige Reinigung – Desinfektion) unter Beachtung von nicht notwendigen 
direkten Kontakten untereinander benutzt werden. Dabei soll der Aufenthalt in diesen Räumen bei 
geöffneten Fenstern (ausreichende Lüftung) auf das notwendige Minimum des Vorgangs der 
Umkleidemaßnahme und der Duschvorgangs eingehalten werden 
Vorgabe: 
Umkleidekabine Herren 
Aufenthalt von max. 6 Personen gleichzeitig  
Benutzung Duschräume von max. 3 Personen gleichzeitig 
Notwendige Aufteilung in Schichten bei größerer Personenanzahl sind zwingend einzuhalten 
Umkleidekabine Damen 
Aufenthalt von max. 6 Personen gleichzeitig 
Benutzung Duschräume von max. 3 Personen gleichzeitig 
Notwendige Aufteilung in Schichten bei größerer Personenanzahl sind zwingend einzuhalten 
Regieraum Georg-Fink-Halle 
Aufenthalt von max. 6 Personen gleichzeitig (Belüftung ist zu beachten!) 

4. Sport- und Spielsituationen mit direktem körperlichem Kontakt sollen weiterhin vermieden und nur in 
Ausnahmefällen oder bei Notwendigkeit der Übungsform innerhalb der Trainingseinheit ermöglicht werden. 

5. Die Teilnahme am Wettkampfsport von Risikogruppen sollte mit Sorgfalt abgewogen werden. 

6. Der Mindestabstand von 1,5 Metern in der Sporthalle als Vorsichtsmaßnahme einzuhalten. 
Ohne Mindestabstand haben die Personen in der Sporthalle (Ausnahme: aktive Spieler/innen am Tisch) 
verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

7. Hände sind vor und nach dem Betreten der Sporthalle zu waschen und desinfizieren – siehe Spender am 
Eingang der Georg-Fink-Halle 

8. Hände schütteln oder andere Begrüßungsrituale mit direktem Körperkontakt sollen vermieden werden  

9. Regelmäßiges Lüften der Sporthalle und der Nebenräume vor und nach jeder einzelnen Wettkampfeinheit 
(Fenster und Türen öffnen) 

10. Beim Toilettenbesuch ist darauf zu achten, dass sich immer max. 2 Person im Toilettenraum aufhält.  
Gefüllte Seifenspender und Papierhandtücher werden durch die Gemeinde Gerstetten gestellt. 

11. Nur symptomfreie Personen dürfen am Wettkampfbetrieb teilnehmen bzw. die Sporthalle betreten. 
Insbesondere bei nachfolgenden Symptomen ist eine Teilnahme untersagt: 
• Erhöhte Körpertemperatur/Fieber, 
• Geruchs- und Geschmacksverlust. 
Eine ausgebende Verpflichtungserklärung ist mit allen notwendigen Unterschriften bzgl. Rechtswirksamkeit 
einzureichen. 
 

Die Teilnehmer/innen und alle dazugehörigen Funktionäre, Schiedsrichter erhalten mit der 
Einladung/Ausschreibung über das bestehende Hygiene-Konzept Tischtennis für die Sporthalle. 
Bei Verstoß gegen die Vorgaben des genehmigten Hygiene-Konzeptes kann die verantwortliche 
Gesamtleitung der Veranstaltung und der Vereinsvertreter Paul Danzer (VfL Gerstetten) vom 
„Hausrecht“ Gebrauch machen und Teilnehmer/Zuschauer der Sporthalle verweisen. 

12. Die eingeteilten Vereinsvertreter des VfL Gerstetten sind gleichzeitig der Teilzeit-Hygiene-Beauftragte für 
die aktuelle Wettkampfeinheit der Veranstaltung und haben alle Hygiene-Maßnahmen ohne Ausnahme 
umzusetzen. 



13. Zu jedem Wettkampftag (Samstag 24.07.2021 und Sonntag 25.07.2021) ist eine Anwesenheitsliste mit 
folgenden Angaben verpflichtend zu führen: 
Ort - Datum - Name Übungsleiter - Uhrzeit Beginn & Ende  
Name des Teilnehmers -  Telefonkontakt 
 

Dokumentationsplicht von Teilnehmer nach der 3G Regelung in der Anwesenheitsliste: 
Genesene Personen (Bescheinigt) 
Geimpfte Personen (Bescheinigt) 
Getestet Personen (Bescheinigt) – Testzentrum (24 Stunden) oder Schule (60 Stunden) 
  

Die Anwesenheitslisten werden beim Vereinsvertreter Paul Danzer (VfL Gerstetten) für 4 Wochen unter 
Verschluss archiviert. 

14. Die Wettkampfeinheiten sind so zu gestalten, dass zwischen aufeinanderfolgenden Vor- und Endrunde ein 
Zeitfenster von mindestens 15 Minuten Belüftungspause gewährleistet ist 

 

Spezifische Vorgaben für den Wettkampf-Spielbetrieb im Tischtennissport 
 

1. Es dürfen sich max. 32 Teilnehmer bei den Runden nach Tisch-Zeitplan bei 16 Tischtennistischen in 
Spielboxen mit Umrandung in der Sporthalle am Wettkampfsport im Innenraum der Sporthalle aufhalten.  
Dabei sind gleichzeitig max. 16 Spieler/innen gleichzeitig aktiv am Tisch. 
Dazu pro Spielbox max. 1 Betreuer/Trainer pro Spieler und max. 1. Schiedsrichter 
 
Alle nicht aktiven Teilnehmer/innen, sowie Betreuer, Trainer, Schiedsrichter und Zuschauer ohne aktive 
Beteiligung haben im Mindestabstand auf der Tribüne Platz zu nehmen. 
 
Die Gesamt-Anzahl von 120 Personen im gesamten Innenbereich der Sporthalle darf nicht überschritten 
werden.  

2. Zuschauer (Eltern, Geschwister, Großeltern oder Freunde) dürfen nur auf ausgewiesenen 
Zuschauerplätzen (kein Zutritt zum Innenraum) in einer Maximalanzahl von 2 Personen (pro 
Teilnehmer/in in die Sporthalle. 

3. Für alle Personen (auch Spieler*innen!), die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich 
aber in der Halle aufhalten, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.  
Es wird empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

4. Seitenwechsel in den Einzel-Begegnungen innerhalb eines Wettkampfes ist zugelassen.   

5. Spielerbetreuung in den Einzel-Begegnungen ist mit der Einhaltung des Mindestabstand von 1,5 Meter 
oder bei weniger als 1,5 Meter mit dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz zugelassen. 

6. Verpflegung ist in der Sporthalle eingeschränkt nach den Auflagen der Gemeinde Gerstetten möglich. 
Dabei werden Getränke ausschließlich in Flaschen (ohne Gläser) und Kaffee (ausschließliche Erstellung 
in Einzeltassen) angeboten. Es sind keine offenen Speisen für Gäste und Zuschauer zulässig. 

7. Hygiene-Beauftragte des VfL Gerstetten / Abt. Tischtennis ist: Herr Paul Danzer 
 

Genehmigung Hygiene-Konzept Tischtennis – Tischtennis Baden-Württemberg durch die Gemeinde Gerstetten im 
Juli 2021 

 
Wolfgang Laur – TTBW Sport-Referent 


